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1 Auf die Tätigkeit im ambulanten Bereich wird in diesem Fact Sheet nicht näher eingegangen. 

 

Hinweis: Oben aufgeführte Aussagen basieren auf eigenen Internetrecherchen, gültigen Tarifverträgen/Verordnungen sowie konsolidierten 

Erfahrungen unserer BeraterInnen aus zurückliegenden Kundengesprächen. Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

dienen folglich lediglich als erste Orientierungshilfe für die eigene Karriereplanung. 

Kurzbeschreibung 

Eintrittsalter: ca. Mitte 20 – Ende 20 

Fachliche Voraussetzungen: abgeschlossenes Medizinstudium und ärztliche Approbation 

Möglichkeiten der Anstellung: Krankenhaus 

(zum Teil auch einer ärztlichen Praxis möglich1) 

Medizinische Behandlung: Assistenz bei Operationen, 

Betreuung und Behandlung der Patienten auf der Station 

Arbeitsalltag: Erledigung der Stationsarbeit,  

Durchführung der Visiten 

Verwaltung/Bürokratie: allgemeine Dokumentationspflichten  

Gehalt: nach Tarifvertrag; abhängig von Trägerschaft des Krankenhauses 

(ca. 4.200 € brutto mtl. im ersten Berufsjahr bis zu 5.700 € brutto mtl. ab dem 6. Berufsjahr) 

 

Sonstiges 

Funktion: Unterstützung des Oberarztes bei der Patientenversorgung 

Dienste: ja (sehr häufig Bereitschaftsdienste, Nacht- und Notdienste) 

Personalverantwortung: keine 

Work-Life-Balance: schwierig (viele Dienste, Dienstpläne werden oft kurzfristig erstellt) 

Patientenkontakt: intensiv (tägliche Stationsarbeit und Visiten) 

Arbeitsvertrag: häufig befristet auf die Dauer der regulären Facharztweiterbildung  

(5-6 Jahre) oder – verbunden mit einer Promotionsvereinbarung – befristet auf Dauer der Promotion 

Chance auf eine Stelle: i.d.R. unproblematisch (insbesondere in ländlichen Gebieten) 

Vorteile: Möglichkeit der Elternzeit,  

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall,  

freie Wahl des Wohnorts 

 

Mit Erlangen des Facharzttitels durch die Weiterbildung: 

höhere Tarifgruppe, bessere Verhandlungsposition bei Anstellung in ambulanter Versorgung, Voraus-

setzung für GKV-Zulassung, Voraussetzung für Erlangung von Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen 

Promotion: nicht notwendig 


